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1 Ausgangssituation

1.1 Vorhaben und Ortslage

Der Auftraggeber plant für das bestehende Rodel- und Freizeitparadies St. Englmar die
Errichtung neuer Freizeitattraktionen und Freisitzflächen im Westen des Parkgeländes. Zu
diesem Zweck sollen bestehende Parkplatzflächen umgenutzt werden. Um die
bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für die geplanten Erweiterungen zu schaffen,
plant die Gemeinde Sankt Englmar die Aufstellung des Deckblatts Nr.4 zum Bebauungs-
und Grünordnungsplan Sondergebiet "Sommerrodelbahn".

Eine Achterbahn ("da voglwuide Sepp"), eine Rodel- und eine Coasterbahn, ein Jet-Ski,
ein Freifallturm für Familien  sowie eine "Flying Fox" Anlage (Stahlseilrutschen) stellen die
Hauptattraktionen der bestehenden Freizeitanlage dar. Außerdem werden den
Besuchern neben drei Tubingbahnen im Norden des Grundstückes sowie einem
Streichelzoo, Abenteuergolf und einem Waldspielbereich weitere Attraktionen in Form
von mehreren kleinen Fahrgeschäften im zentralen Geländebereich geboten.

Auf der Erweiterungsfläche soll eine vorhandene Gastronomienutzung erweitert und eine
dazugehörige Freisitzfläche eingerichtet werden ("Burger Bude"). Weiterhin sollen ein
Indoor-Spielbereich, ein daran angeschlossener Außenspielplatz, eine Unimog-Bahn
sowie zwei Fahrgeschäfte ("Blumenkarussell" und "Wild-Swing") entstehen. Im Zentrum der
neuen Parkfläche wird ein Bereich für Spielgeräte und Freizeitanlagen freigehalten.

Westlich des Rodel- und Freizeitparadieses liegt die Ortschaft Grün. Das weitere Umfeld
der Anlage ist land- und forstwirtschaftlich geprägt.

Abbildung 1: Luftbild mit Eintragung des Anlagenstandortes

Betriebsgelände
Rodel- und FreizeitparadiesErweiterungsfläche
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1.2 Bauplanungsrechtliche Situation

Für das Rodel- und Freizeitparadies St. Englmar wird derzeit durch die Gemeinde Sankt
Englmar die Aufstellung des Deckblattes Nr. 4 zum vorhabenbezogenen Bebauungs- und
Grünordnungsplan Sondergebiet "Sommerrodelbahn" betrieben /26/. Durch die
Bauleiplanung soll im Wesentlichen die Umnutzung von Parkplatzflächen im Westen des
bestehenden Freizeitparks geregelt werden.

Parallel zu Änderung des Bebauungsplanes (Deckblatt Nr. 4) wird mit der Aufstellung des
Deckblattes Nr. 19 die Änderung des Flächennutzungsplanes geplant.

Für die angrenzende Nachbarschaft existiert keine rechtskräftige Bauleitplanung. Die im
Westen angrenzende Wohnbebauung in Grün wird als Misch- beziehungsweise
Dorfgebiet dargestellt.

Abbildung 2: Auszug aus dem Entwurf zu Deckblatt Nr. 19 des Flächennutzungsplanes
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2 Aufgabenstellung

Beauftragtes Ziel der schalltechnischen Begutachtung ist es, die durch den Betrieb der
Freizeitanlage "Rodel- und Freizeitparadies St. Englmar" zu erwartenden Lärmimmissionen
in der schutzbedürftigen Nachbarschaft zu prognostizieren. Über einen Vergleich der er-
mittelten Beurteilungspegel mit den anzustrebenden Orientierungswerten der DIN 18005,
bzw. den einschlägigen Immissionsrichtwerten der Sportanlagenlärmschutzverordnung
(18. BImSchV) wird geprüft, ob das Vorhaben wie geplant verwirklicht werden kann, ohne
die Belange des Lärmimmissionsschutzes zu verletzen.

Falls erforderlich, werden diesbezüglich mögliche oder notwendige Verbesserungsvor-
schläge erbracht, sowie aktive und/oder organisatorische Schallschutzmaßnahmen für
die Baugenehmigung der Freizeitanlage oder zu Festsetzung im Bebauungsplan
empfohlen.

Abbildung 3: Deckblatt Nr. 4 zum Bebauungsplan "Sommerrodelbahn" /26/
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3 Anlagen- und Betriebsbeschreibung

Von den Hoock & Partner Sachverständigen wurden bereits mehrere Gutachten zum
Betrieb des Rodel- und Freizeitparadies St. Englmar erstellt. Zuletzt erfolgte die
Begutachtung für die Deckblätter Nr. 2 und Nr. 3 zum vorhabenbezogenen
Bebauungsplan Sondergebiet "Sommerrodelbahn" /25/.

Abweichend vom letzten Gutachten haben sich die Positionen des Freifallturms und des
Rundfahrgeschäfts "Jet-Ski", die beide zum damaligen Erstellungszeitpunkt noch in
Planung waren, leicht geändert.

Als Basis für die schalltechnische Begutachtung dienen neben den verfügbaren Planun-
terlagen /26/ insbesondere die Informationen aus dem schalltechnischen Gutachten zur
Aufstellung der Deckblätter Nr. 2 und Nr. 3 /25/:

o Betriebstyp:  Freizeitanlage

o Öffnungszeiten: täglich 09:00 bis 18:00 Uhr
 bzw. in der Hauptsaison 15. Juli bis 31. August
 täglich 09:00 bis 19:00 Uhr

o Besucherzahlen: an Spitzentagen bis zu 1.500 Personen pro Tag

o Parkplatz:

- ~ 70 befestigte Pkw-Stellplätze und~ 6 Busstellplätze nördlich der Staatstraße

- ~ 580 befestigte Pkw-Stellplätze ~ 10 Busstellplätze südlich der Staatstraße

o Freisitzflächen:

- Freischankflächen "Pavillion" und "Schmankerlwerkstatt",
"Zwerglbauhof" mit ~ 460 Sitzplätzen

- Freischankfläche "Abenteuergolf" mit ~ 50 Sitzplätzen

-  Freischankfläche westlich der "Burger Bude" mit max. 500 m² Fläche (geplant)

o Betriebshalle:

- Lagerung von Ausstattungs- und Dekorationsgegenständen
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o Attraktionen:

- Achterbahn (Schlitten-Coaster in Stahlbauweise)

- Rodelbahn und Coasterbahn

- Flying-Fox Anlage mit sechs Stahlseilrutschen

- Tubingbahnen (drei Wasser-Rutschbahnen)

- Streichelzoo

- Abenteuergolf

- Waldspielbereich (Naturspielplatz/Kleinfahrgeschäfte)

- Zentralbereich (Spielplätze/Trampoline/Elektroautos usw.)

- Rundfahrgeschäft "Jet-Ski"

- Freifallturm (Familien) mit einer Fallhöhe von 10 m
und 10 Sitzplätzen

- Fahrgeschäft "Wild Swing" (geplant)

- Fahrgeschäft "Blumenkarussell" (geplant)

- Unimog-Bahn (geplant)

- Indoor-Spielbereich mit Außenspielplatz (geplant / "Indoor-Halle")

- Zentraler Bereich im SO5 mit noch nicht näher definierten Spielgeräte und
Freizeitanlagen (geplant)
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4 Anforderungen an den Schallschutz

4.1 Lärmschutz im Bauplanungsrecht

Für städtebauliche Planungen empfiehlt das Beiblatt 1 zu Teil 1 der DIN 18005 schall-
technische Orientierungswerte, deren Einhaltung im Bereich schutzbedürftiger Nutzun-
gen als "sachverständige Konkretisierung der Anforderungen an den Schallschutz im
Städtebau" aufzufassen sind. Diese Orientierungswerte sollen nach geltendem und prak-
tiziertem Bauplanungsrecht an den maßgeblichen Immissionsorten im Freien eingehalten
oder besser unterschritten werden, um schädlichen Umwelteinwirkungen durch Lärm vor-
zubeugen und die mit der Eigenart des Baugebietes verbundene Erwartung auf ange-
messenen Schutz vor Lärmbelästigungen zu erfüllen:

Orientierungswerte OW der DIN 18005 [dB(A)]

Gewerblich bedingter Lärm sowie Sport- und Freizeitlärm MI/MD
Tagzeit (6:00 bis 22:00 Uhr) 60
Nachtzeit (22:00 bis 6:00 Uhr) 45

Öffentlicher Verkehrslärm MI/MD
Tagzeit (6:00 bis 22:00 Uhr) 60
Nachtzeit (22:00 bis 6:00 Uhr) 50

MI/MD: ........... Misch-/Dorfgebiet

Gemäß dem Beiblatt 1 zu Teil 1 der DIN 18005 sollen

"die Beurteilungspegel der Geräusche verschiedener Arten von Schallquellen ... wegen der un-
terschiedlichen Einstellung der Betroffenen zu verschiedenen Arten von Geräuschquellen jeweils
für sich allein mit den Orientierungswerten verglichen und nicht addiert werden."






















































